
 

 

 
Beschlussprotokoll Nr. 6 über die Regierungssitzung 
am 24.02.2026 

Anwesenheitsliste 

Vorsitz: 
Landeshauptmann Anton Mattle 

Weiters anwesend: 
  Landeshauptmannstellvertreter ÖR Josef Geisler 
  Landesrat Mario Gerber 
  Landesrätin MMag.a Dr.in Cornelia Hagele 
  Landesrätin Astrid Mair, BA MA 
  Landesrätin Mag.a Eva Pawlata 
  Landesrat René Zumtobel 
  Landesamtsdirektor Dr. Herbert Forster 
  Schriftführer Philipp Heel, BSc 
  Mag. Lukas Matt 
  Mag. Florian Kurzthaler, Öffentlichkeitsarbeit 

Entschuldigt: 
  Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth 

 

Beginn der Sitzung: 
10:00 Uhr 

Ende der Sitzung:  
11:00 Uhr 

Südtirol:  

 
Mangels berichtenswerter Fakten wird seitens der Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen 
Leermeldung erstattet. 

  



 

Berichte der Regierungsmitglieder: 

Landeshauptmann Anton Mattle berichtet über die Ehrenzeichenverleihung des Landes Tirol sowie den am 
vergangenen Wochenende ausgelösten AT-Alert im Zusammenhang mit der Lawinensituation. 

Landesrat Mario Gerber berichtet über das erfolgreiche Förderprojekt Nachhaltigkeitsassistenten sowie die 
Präsentation der Marke Tirol im Rahmen der Olympischen Spiele. 

 
Soweit nichts anderes vermerkt ist, werden die im Folgenden protokollierten Beschlüsse ohne 
Stimmenthaltungen und ohne eine Änderung des für jeden Beschluss gestellten Antrages gefasst: 

Landeshauptmann Anton Mattle: 
(TO 4. gemeinsam mit LHSTV ÖR Geisler) 
(TO 5. gemeinsam mit LHSTV ÖR Geisler) 
(TO 6. gemeinsam mit LHSTV ÖR Geisler, LR Gerber, LRin MMag.a Dr.in Hagele und LRin 
Mag.a Pawlata) 

1. Südtirol – Europaregion – Europa  
 

2. Bericht der Regierungsmitglieder 
 

3. Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Kulturförderungsabgabegesetz 2006 geändert wird; 
Regierungsvorlage 
VD-451/236-2026 
 

4. Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über begleitende Maßnahmen zur Durchführung 
bestimmter Rechtsvorschriften der Europäischen Union im Bereich der Tiroler Landesrechtsordnung 
geändert wird; Regierungsvorlage 
VD-74/38-2026 
 

5. Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen betreffend die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/1791 zur 
Energieeffizienz (Tiroler Energieeffizienzgesetz – TEffG); Regierungsvorlage 
VD-1747/7-2026 
 

6. Entwurf eines Gesetzes über die aufgrund der Richtlinie (EU) 2024/1233 erforderliche Anpassung der 
Tiroler Landesrechtsordnung; Regierungsvorlage 
VD-172/4-2026 
 

7. Budgeterhöhung mit Bedeckung durch Budgetverminderungen und Mehrerträge; Entnahme aus der 
Haushaltsrücklage; Finanzjahr 2025 und 2026 
FIN-1/103/1611-2026 
 
Mit gegenständlichem Beschluss werden aufgrund geänderter Mittelverwendungen im Budgetvollzug 
Budgeterhöhungen, für welche eine Bedeckung gegeben ist, bzw. Buchungen im Rahmen der 
Rücklagengebarung genehmigt. 
 

8. Haftung Gemeinde-Investitionsfonds 
FIN-5/96/28-2026 
 



 

Der Gemeinde-Investitionsfonds ist berechtigt, in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt eine 
Darlehenssumme von € 200 Mio. an Gemeinden und Gemeindeverbände zu vergeben. Der Fonds muss 
die Finanzmittel zur Vergabe der Darlehen selbst in Form von Darlehen aufbringen (§ 4 GIF-G), wofür an 
gleicher Stelle gesetzlich normiert ist, dass das Land Tirol die Haftung für diese Darlehen 
(Refinanzierungen) übernimmt. Da die geförderten Darlehen an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
eine maximale Laufzeit von 30 Jahren aufweisen können und diese auf Grund der attraktiven 
Konditionen vermutlich auch mit dieser Laufzeit beantragt werden, benötigt der Gemeinde-
Investitionsfonds zur Aufbringung der Mittel gegenüber den Finanzierungsgebern eine Bürge-Zahler-
Haftung mit einer Laufzeit von 30 Jahren im Gesamtausmaß von € 200 Mio. Im Rahmen der 
Fremdmittelaufnahme ist auf die gesetzlichen Vorgaben der risikoaversen Finanzgebarung Bedacht zu 
nehmen. Die Darlehensaufnahme und -vergabe ist derart auszugestalten, dass mit den im 
Landesvoranschlag vorgesehenen Mitteln das Finanzierungsdelta zu der in den Fonds-Richtlinien 
vorgesehenen Verzinsung bedeckt werden kann. 
 

9. Bestellung zum Bezirkshauptmann des Bezirkes Kitzbühel 
OrgP-720/402-2026 
Für diesen Beschlussantrag wird die Dringlichkeit im Sinne des § 4 Abs. 5 GeoLReg festgestellt. 
 
Die Tiroler Landesregierung beschließt, dass Herr Hofrat Dr. Martin Grander mit 01. April 2026  
zum Bezirkshauptmann des Bezirkes Kitzbühel bestellt wird. 
 

10. Neufestsetzung Überstundenpauschale für Regierungs- und Springerfahrer 
OrgP-720/403-2026 
Für diesen Beschlussantrag wird die Dringlichkeit im Sinne des § 4 Abs. 5 GeoLReg festgestellt. 
 
Die Tiroler Landesregierung beschließt, dass mit 01.04.2026 das Überstundenpauschale der 
Regierungsfahrer auf 30% und das Überstundenpauschale der Springerfahrer auf 20% neu festgesetzt 
wird. 
 

11. Verordnung über die Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung; Novellierung 
OrgP-30/1192-2025 
Für diesen Beschlussantrag wird die Dringlichkeit im Sinne des § 4 Abs. 5 GeoLReg festgestellt. 
 
Die Landesregierung stimmt der Verordnung des Landeshauptmannes über die Änderung der 
Geschäftseinteilung zu. 

Landeshauptmannstellvertreter ÖR Josef Geisler: 

1. Änderung der Tiroler Landwirtschaftlichen Schulorganisations-Verordnung 
LW-Bi-6/1/45-2026 
 
Die Landesregierung beschließt die Änderung der Tiroler Landwirtschaftlichen Schulorganisations-
Verordnung, mit der die Grundlage für die Einrichtung der Fachrichtung der Berufsjagdwirtschaft gemäß 
§ 5 Z 16 des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes 2024 in Tirol geschaffen wird. 



 

Landesrätin MMag.a Dr.in Cornelia Hagele: 

1. Stiftungsprofessur „Aktive Mobilität: Bewegung in Freizeit und Alltag“;  
Entsendung in den Beirat 
FIN-1/000/1824-2026 
 
Das Land Tirol beteiligt sich an der Stiftungsprofessur „Aktive Mobilität: Bewegung in Freizeit und Alltag“ 
mit einem Förderbeitrag in Höhe von € 500.000,00. Für gegenständliche Stiftungsprofessur wird ein 
Beirat mit 16 Mitgliedern aus den beteiligten Partnerorganisationen eingerichtet, in dem das Land Tirol 
einen Sitz innehat. Demgemäß soll der im Antrag Genannte in den Beirat entsandt werden. 
 

2. Tiroler Wissenschaftsförderung: „klasse!forschung-Bildung trifft Forschung und Innovation“ 
WA-45/619-2026 
 
Die Tiroler Landesregierung unterstützt im Rahmen der Tiroler Wissenschaftsförderung Vorhaben, welche 
in bedeutendem Maße zur Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Tirol beitragen. 
Gemäß der Förderempfehlung der Abteilung Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissenschaft wird 
eine Förderung in Gesamthöhe von EUR 50.000 für den Verein klasse!forschung für die Kalenderjahre 
2026 und 2027 bereitgestellt. 
 

3. Tiroler Wissenschaftsförderung: „Lange Nacht der Forschung 2026“ 
WA-45/620-2026 
 
Die Tiroler Landesregierung unterstützt im Rahmen der Tiroler Wissenschaftsförderung Vorhaben, welche 
in bedeutendem Maße zur Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Tirol beitragen. 
Gemäß der Förderempfehlung der Abteilung Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissenschaft wird 
der Universität Innsbruck zur Durchführung der Langen Nacht der Forschung 2026 eine Förderung im 
Gesamtausmaß von EUR 60.000 für das Kalenderjahre 2026 bereitgestellt. 
 

4. Tiroler Erwachsenenbildungsstrategie 
K-LA-07/342-2026 
 
Im Auftrag von Frau Landesrätin Cornelia Hagele hat der Verein Erwachsenenbildung eine Strategie für 
die Erwachsenenbildung erarbeitet, die als Ausgangspunkt für eine visionäre, tragfähige und 
zukunftsorientierte Entwicklung der Tiroler Erwachsenenbildung gesehen wird.  
Die nun vorliegende Strategie bietet eine wichtige Grundlage, um die Erwachsenenbildung in Tirol zu 
stärken und eine positive Weiterentwicklung dieses Bereiches in den kommenden Jahren zu fördern.  
Mit dem gegenständlichen Regierungsbeschluss nimmt die Landesregierung die beiliegende Tiroler 
Erwachsenenbildungsstrategie zur Kenntnis. 

Landesrätin Astrid Mair, MA BA: 

1. Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Jugendgesetz geändert wird; Regierungsvorlage 
VD-757/333-2026 

DER SCHRIFTFÜHRER: 
Philipp Heel, BSc 



 

DER VORSITZENDE: 
LH Anton Mattle 
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